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Regionale Raumstruktur
Raumanalyse zur regionalen Raumstruktur
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Strukturräumliche 
Differenzierung der 
Hauptstadtregion (LEP HR)
Z 1.1 Strukturräume der Hauptstadtregion:

Metropole Berlin

Berliner Umland 

Weiterer Metropolenraum

„[…]„Sprung in die zweite Reihe“. Die Strategie orientiert 
darauf, die Ober- und Mittelzentren im Weiteren 
Metropolenraum, […], stärker in die positive Entwicklung 
der Hauptstadtregion einzubeziehen.“

„Auf den nachfolgenden Planungsebenen ist in diesem 
Rahmen eine Binnendifferenzierung der Strukturräume 
grundsätzlich möglich, soweit hierfür aufgrund regionaler 
Erfordernisse ein Regelungsbedarf besteht.„
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Binnendifferenzierung als 
Chance
 Weiterer Metropolenraum ist ein heterogener 

Raum

 Stabilisierungs- und Entwicklungspotenziale 
im Weiteren Metropolenraum erkennen

 Regionale Raumstruktur zur Differenzierung 
von Festlegungen nutzen 

 Gleichwertige Lebensverhältnisse in 
ländlichen Räumen sichern

 Klein- und Mittelstädte als Anker im Raum 
stärken

 Erreichbarkeiten von Zentralen Orten und der 
Metropole Berlin aus der Fläche verbessern
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Entwicklung einer regionalen Raumstruktur
11 Abgrenzungskriterien zur Differenzierung des WMR

Demographie und 
Siedlungsstruktur

• Bevölkerungs-
entwicklung

• Bevölkerungsdichte

• Altenquotient

• Anteil Vegetations- und 
Gewässerflächen

Wirtschaft

• Arbeitslosenrate

• Steuereinnahmekraft

Standortattraktivität

• Arbeitsplatzdichte

• Wohnungsbestands-
entwicklung

Lage, Distanz und 
Anbindung

• Erreichbarkeit Metropole, 
Regionale
Wachstumskerne

• Anbindung SPNV

• Erreichbarkeit TEN-V 
Korridore

Tragfähigkeit von 
Infrastrukturen

Entwicklungsfähigkeit

Wirtschaftskraft
kommunale Handlungsfähigkeit

Attraktivität der Gemeinde Erreichbarkeit potenzieller 
Arbeitsmärkte und 

Infrastrukturen
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Strukturräume als Teil der Planungsregion

Der Verflechtungsraum verfügt durch die Nähe zur Metropole, zum 
TEN-V-Netz sowie zu den RWK über Wachstumsperspektiven. 
Die entwicklungsorientierten Handlungsstrategien gilt es für die 
gesamte Region zu nutzen. 

Der Ländliche Gestaltungsraum unterliegt größeren 
Herausforderungen für eine erfolgreiche Wohlstands- und 
Wirtschaftsentwicklung. 
Entwicklungsstrategien und -maßnahmen sollen auf die Bedürfnisse 
dieser Räume zugeschnitten werden. 
Die bedarfsgerechte Versorgung und Erreichbarkeit 
von Einrichtungen und Angeboten der Daseinsvorsorge
soll gewährleistet werden.
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Ländlicher Gestaltungsraum

Verflechtungraum der Metropole Berlin und der

Regionalen Wachstumskerne

Oberzentrum nach LEP HR

Mittelzentrum nach LEP HR

Berliner Umland nach LEP HR
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Weiterer Verflechtungsraum der Metropole und der Regionalen Wachstumskerne

G 1.2 Im Weiteren Verflechtungsraum der Metropole und der Regionalen Wachstumskerne sollen insbesondere bei Infrastruktur-
und Ansiedlungsentscheidungen die Lagegunst und die wirtschaftliche Bedeutung genutzt werden, um den Verflechtungsraum in 
seiner Funktion als Arbeits- und Wohnstandort nachhaltig zu stärken und weiter zu entwickeln. 

Ländlicher Gestaltungsraum

G 1.3 Im Ländlichen Gestaltungsraum sollen regionale Entwicklungskonzepte, die zur Gestaltung eines attraktiven Lebens- und 
Wirtschaftsraums beitragen, gefördert und unterstützt werden. Die Leistungen der Daseinsvorsorge und der Zugang zu diesen 
sollen im Sinne des Gleichwertigkeitsziels durch eine wirkungsorientierte Regionalentwicklung gesichert und eingerichtet werden.
Handlungsräume für die Aufgabenerfüllung sollen ermöglicht, aktiviert und flexibel ausgestaltet werden.

Ziele und Grundsätze 
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Grundfunktionale Schwerpunkte
Kriteriengerüst und Festlegung



G 3.2 Grundversorgung

Die Funktionen der Grundversorgung sollen in allen Gemeinden abgesichert werden.

Z 3.3 Grundfunktionale Schwerpunkte – Festlegung durch die Regionalplanung

Grundfunktionale Schwerpunkte (GSP) werden außerhalb Zentraler Orte in den Regionalplänen festgelegt. Als GSP sind die funktionsstarken 
Ortsteile von geeigneten Gemeinden festzulegen. 

Die GSP in den Achsengemeinden des Berliner Umlands sind innerhalb des Gestaltungsraumes Siedlung festzulegen.

Z 5.7 Weitere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung

Für die gemäß Z 3.3 als Grundfunktionalen Schwerpunkte festgelegten Ortsteile wird zusätzlich zur Eigenentwicklung der Gemeinde (1ha / 1.000 
EW für 10 Jahre) eine Wachstumsreserve für die Wohnsiedlungsflächenentwicklung in einem Umfang von 2 ha / 1.000 Ew. für einen Zeitraum von 
10 Jahren festgelegt.

Z 2.12 Errichtung oder Erweiterung großflächiger EH außerhalb Zentraler Orte

In den Grundfunktionalen Schwerpunkten ist die Errichtung oder Erweiterung großflächiger Einzelhandelseinrichtungen zulässig, wenn die 
zusätzliche vorhabenbezogene Verkaufsfläche 1 000 m² nicht überschreitet, wobei für diese keine Sortimentsbeschränkung zu beachten ist.

Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung      
Landesplanerische Festlegungen im LEP HR 
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Grundfunktionale Schwerpunkte 
Kriterienkatalog nach Richtlinie für Regionalpläne

Sitz der
Kommunalverwaltung

Schule
der Primarstufe

Allgemeinarzt 
(oder FA Innere 

Medizin)

Zahnarzt

Altenbetreuung
(Stationäre Einrichtung wie 

Pflegeheim, betreutes Wohnen, 
Seniorentreff / Sozialstation)

Apotheke

Kinder- & Jugend-
betreuung

(Kita & Hort)

Postfiliale
(mit personeller Ausstattung)

Stationärer  
Einzelhandel

(Nahversorgung)

Bank / Sparkasse
(mit personeller Ausstattung)

ÖPNV-Anbindung

(Verknüpfungspunkt, 
SPNV, Hauptrelation)
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• Pro Gemeinde kann nur ein Grundfunktionaler Schwerpunkt (GSP) ausgewiesen werden

• In Gemeinden, in deren Ortsteilen keine hervorgehobene Funktionsausstattung nachgewiesen werden kann, ist kein GSP festzulegen

• In begründeten Einzelfällen können Ortsteile als GSP festgelegt werden, in denen eine der genannten Versorgungseinrichtungen nicht vorhanden ist

• Um siedlungsstrukturelle Besonderheiten (Regionale Raumstruktur) zu berücksichtigen, kann die Region vom Kriterienkatalog des LEP HR 
abweichen 

• Reicht der vorgegebene Kriterienkatalog nicht aus, um die Ortsteile einer Region ausreichend zu differenzieren, kann in der jeweiligen Region der 
regionsweit anzuwendende Kriterienkatalog um zusätzliche Kriterien (Stabilitätskriterien) erweitert werden. 

• In Gemeinden, die zwar die Kriterien erfüllen, aber ein weiteres Wachstum ausgeschlossen ist, wird ebenfalls kein GSP festgelegt 

„Bei der Festlegung der GSP ist das Vorhandensein der dafür erforderlichen Flächenpotenziale zu berücksichtigen.“ (Richtlinie für Regionalpläne, 
Amtsblatt für Brandenburg – Nr. 49 vom 11. Dezember 2019 )

Festlegung der GSP
Anwendung der Kernkriterien
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Beständigkeit der GSP
Regionalplanerische Stabilitätskriterien

1) Zusätzliche Angebote der Grundversorgung

2) Mehrfachbesatz von Einrichtungen 
(Schule/Kita, Ärzte/Fachärzte, Bündelung von Fachgeschäften/Großflächiger EH)

3) Funktionsstärkung durch die Lage im Raum 
Funktionsstärkung wird durch die Lage des Ortsteils begründet (Regionale Raumstruktur).                                                        
In ländlichen Gestaltungsräumen kann ein funktionsstarker Ortsteil, im dem weniger Einrichtungen verortet sind, eine 
solche Funktionsstärke erreichen, die es rechtfertigt, hier durch planerische Anreize die Grundfunktionen zu sichern und
ihn dafür qualifiziert, Zuzug aufzunehmen (siedlungsstrukturelle Besonderheit). 

Weiterführende
Schule

Mehrzweck-
halle

(> 800m² VA-Fl) 

Fachärzte

Bibliothek
(stationär, hauptamtlich 

betrieben)

Jugendfreizeitstätte 
(stationär, regelmäßig)

Senioren-
begegnungsstätte
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• Ausschluss der Zentralen Orte 

• Erfassung der 11 Bewertungskriterien des LEP HR für alle 275 Ortsteile in MOL und LOS

• Detaillierte Überprüfung aller Ortsteile, die mehr als 5 Kriterien des LEP HR erfüllen

• Abfrage bei Landkreisen (Mai 2020) und Kommunen (Juni 2020) über Steckbriefe

• Feststellung der Ortsteile mit besonderer Funktionsstärke (11 von 11 GSP-Kriterien erfüllt)

• Feststellung der funktionsstarken Ortsteile in der Planungsregion 
(Ausschluss von Ortsteilen mit weniger als 9 GSP-Kriterien)

Methodik
1. Arbeitsschritt
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Methodik
Beispiel Steckbrief
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• Einbeziehung der Raumstruktur bei der Festlegung von GSP -> Unterschiedliche Kriterienanforderungen für Berliner Umland 
und Verflechtungsraum und den Ländlichen Gestaltungsraum

• Im Berliner Umland und im Verflechtungsraum werden 10 von 11 Kriterien des LEP HR benötigt -> Ausgleich durch 
Stabilitätskriterien

• Im Ländlichen Gestaltungsraum genügen 9 von 11 Kriterien des LEP HR -> Ausgleich durch Stabilitätskriterien

• Feststellung der funktionsstarken Ortsteile im Berliner Umland und Verflechtungsraum und der zu stärkenden Ortsteile im 
Ländlichen Gestaltungsraum

Methodik
2. Arbeitsschritt
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• Überprüfung der Wohnbaupotentiale für alle potentiellen GSP-Ortsteile

Methodik
3. Arbeitsschritt
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Grundfunktionale Schwerpunkte in OLS - ENTWURF

LK Märkisch-Oderland (12 GSP) LK Oder-Spree (10 GSP)

Altlandsberg (Stadt Altlandsberg)
Bad Saarow (Gem. Bad Saarow, Amt 
Scharmützelsee)

Buckow (Märkische Schweiz) (Gem. Buckow, Amt 
Märkische Schweiz)

Briesen (Mark) (Gem. Briesen, Amt Odervorland)

Fredersdorf Süd (Gem. Fredersdorf-Vogelsdorf) Friedland (Stadt Friedland (Niederlausitz))

Lebus (Stadt Lebus, Amt Lebus) Grünheide (Mark) (Gem. Grünheide (Mark))

Letschin (Gem. Letschin) Müllrose (Stadt Müllrose, Amt Schlaubetal)

Manschnow (Gem. Küstriner Vorland, Amt Golzow) Neuzelle (Gem. Neuzelle, Amt Neuzelle)

Müncheberg (Stadt Müncheberg) Schöneiche bei Berlin (Gem. Schöneiche bei Berlin)

Neuhardenberg (Gem. Neuhardenberg, Amt 
Neuhardenberg)

Spreenhagen (Gem. Spreenhagen, Amt 
Spreenhagen)

Neutrebbin (Gem. Neutrebbin, Amt Barnim-
Oderbruch)

Petershagen (Gem. Petershagen-Eggersdorf) Storkow (Mark) (Stadt Storkow (Mark))

Rehfelde (Gem. Rehfelde, Amt Märkische Schweiz) Woltersdorf (Gem. Woltersdorf)

Rüdersdorf bei Berlin (Gem. Rüdersdorf bei Berlin)

Wriezen (Stadt Wriezen) Grün hinterlegt: 11 von 11 Kriterien erfüllt!
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G 2.2 Die Grundfunktionalen Schwerpunkte dienen der qualifizierten Daseinsvorsorge und als Weitere Schwerpunkte der 
Siedlungsflächenentwicklung. In ihnen sollen, insbesondere zur Stärkung und Stabilisierung des ländlichen Gestaltungsraumes, 
die Einrichtungen der Grundversorgung gesichert und weiterentwickelt werden.

G 2.3 In den Grundfunktionalen Schwerpunkten soll eine bedarfsorientierte Bündelung von Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge an städtebaulich integrierten Standorten erfolgen, die über eine leistungsfähige Anbindung an den ÖPNV 
verfügen.

G 2.4 Die Verknüpfungsfunktion der Grundfunktionalen Schwerpunkte soll im funktionalen Verkehrsnetz gesichert und 
entwickelt werden.

Ziele und Grundsätze 
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Regionale Planungsstelle Oderland-Spree

Berliner Straße 30

15848 Beeskow

www.rpg-oderland-spree.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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